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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1994

Norm

ABGB §167 e

ABGB §177 B

Rechtssatz

Wurde mit einem p2egschaftsbehördlich genehmigten Scheidungsvergleich die gemeinsame Obsorge über die

ehelichen Kinder aufrechterhalten, obwohl eine häusliche Gemeinschaft der geschiedenen Ehegatten nicht bestand, so

kann in der Folge jeder Teil die Zuerkennung der alleinigen Obsorge beantragen, ohne daß hiezu eine Gefährdung des

Kindeswohles Voraussetzung wäre.
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